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Sonderpädagogische Diagnostik lässt sich nicht nur aus einer förderschwerpunktspezifischen
inhaltlichen Perspektive betrachten, sondern auch aus einer organisatorischen. Die organisato‐
rischen Rahmenbedingungen der sonderpädagogischen Diagnostik spielen eine wichtige Rol‐
le für ihre praktische Umsetzung als sonderpädagogische Tätigkeit. Der folgende Beitrag be‐
schreibt diese Rahmenbedingungen für die sonderpädagogische Feststellungsdiagnostik – also
für Diagnostik zum Zwecke einer formalen Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbe‐
darfs (nicht: lernprozessbegleitende Diagnostik) – anhand von ausgewählten zentralen Aspek‐
ten vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zur Entscheidung über den Lernort, d.h. inklusiver
Unterricht in der Regelschule oder Förderschule. Dabei werden sowohl grundsätzliche Gemein‐
samkeiten als auch bundeslandspezifische Unterschiede deutlich, die im Rahmen dieses Bei‐
trags jedoch lediglich dargestellt, nicht aber bewertet werden sollen (ähnlicher Ansatz bei Säl‐
zer et al. 2015, Steinmetz et al. 2021). Die Grundlage der Darstellungen bilden imWesentlichen
aktuelle (Stand September 2021) verschriftlichte gesetzliche und untergesetzliche Regelungen
(vgl. Rechtsquellenverzeichnis) sowie weitere Publikationen der Kultus‐ bzw. Schulministerien
der Bundesländer sowie der Kultusministerkonferenz (KMK). Es handelt sich damit um »abs‐
trakt‐formale Regelungen, die erst einer situativ‐pragmatischen Auslegung bedürfen« (Rürup,
2007, S. 197). Dies bedeutet auch, dass sich die berufliche Praxis sowohl lokal (an einer Schule)
oder regional (z. B. in einem Schulamtsbezirk) anders und abweichend von den grundsätzlichen
Regelungen etabliert haben könnte.

Im Folgenden werden Hintergründe und die Bedeutung der Organisation des sonderpädagogi‐
schen Feststellungsverfahrens beschrieben. Anschließend werden – teils exemplarisch – aktu‐
elle gesetzliche Regelungen zu folgenden Aspekten der Organisation des sonderpädagogischen
Feststellungsverfahrens dargestellt. Ziel des Beitrags ist es, einen Überblick über die wichtigs‐
ten Regelungen zu der Organisationsstruktur sonderpädagogischer Feststellungsverfahren in
Deutschland zu geben.
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1 Bedeutung der Organisation der sonderpädagogischen
Feststellungsdiagnostik

Die Bedeutung der sonderpädagogischen Feststellungsdiagnostik und die Konsequenzen, die
sich aus einem positiven Gutachten ergeben, haben sich in Verlaufe des letzten Jahrhunderts
geändert. Bis Mitte der 1980er Jahre führte ein festgestellter sonderpädagogischer Förder‐
bedarf automatisch zu einer Überweisung an die Sonder‐ bzw. Förderschule. Mit der KMK‐
Empfehlung von 1994 mit dem Titel »Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in
den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland« wurde schließlich die Feststellung der Son‐
derschulbedürftigkeit (KMK, 1960; KMK, 1972) zugunsten der »Feststellung von sonderpäd‐
agogischen Förderbedarfen« außer Kraft gesetzt (KMK, 1994). Die KMK‐Empfehlung war eine
(nachholende) bildungspolitische Reaktion auf die etwa seit 1980er Jahre beginnende Phase
der Modellversuche von Gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht‐behinderter Kinder
und Jugendlichen sowie der seit 1986 (beginnend mit dem Saarland) regelhaften Ermöglichun‐
gen von Integration in den Landesschulgesetzen (Übersichten bei BLK, 1992; Schnell, 2003).
Skizziert wird in der Empfehlung der Ablauf der Ermittlung des sonderpädagogischen Förder‐
bedarfs, der Entscheidungsweg über den Bildungsgang und den Förderort sowie (nicht abschlie‐
ßende) Entscheidungsgrundlagen (KMK, 1994).

Die als Reaktion auf das Inkrafttreten der UN‐Behindertenrechtskonvention (UN‐BRK) zusätz‐
liche (nicht ersetzende!) Empfehlung der KMK aus dem Jahr 2011 »Inklusive Bildung von Kin‐
dern und Jugendlichenmit Behinderungen in Schulen« konstatiert einleitend: »In allen Ländern
wurden Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs als Grundlage
der individuellen Förderung entwickelt« (KMK, 2011, S. 21; Anm. der Autoren: neuere KMK‐
Dokumente verwenden den Terminus »sonderpädagogischer Schwerpunkt«).

In der Tätigkeit als sonderpädagogische Lehrkraft in der Praxis ist es wichtig, dass das Verfah‐
ren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht nur auf inhaltlicher Ebene,
sondern auch in organisatorischer Hinsicht korrekt und kompetent durchgeführt wird. Schließ‐
lich geht ein formal diagnostizierter sonderpädagogischer Förderschwerpunkt für die betroffe‐
nen Schüler:innen vor allembei Lernzieldifferenz oderWechsel der Schulformmit gravierenden
Einschnitten in ihre Schullaufbahn einher. Gleichzeitig verweisen etwa Hartke et al. (2021) auf
die Schwierigkeiten der sonderpädagogischen Diagnostik, z. B. eine häufig geringe diagnosti‐
sche Güte und eine mangelnde Erfassung von Veränderungen sowie eine geringe Förderrele‐
vanz der Gutachten. Nicht zuletzt deswegen ist ein grundlegendes Wissen über Verfahrenswei‐
sen, rechtliche Bedingungen und Zuständigkeiten erforderlich. Des Weiteren ist die Frage nach
der Organisation des sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens mit einer Reihe weiterer
Themen verknüpft, wie etwa dem so genannten Ressourcen‐Etikettierungs‐Dilemma (vgl. auch
Neumann & Lütje‐Klose, 2020).

2 Einleitung des Feststellungsverfahrens
Das Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs wird durch einen An‐
trag bei der Schulaufsichtsbehörde oder eine mit dieser Funktion beauftragten Institution ein‐
geleitet.
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2.1 Zeitpunkt der Einleitung und vorangegangene Maßnahmen
Bereits vor Schuleintritt kann in begründeten Einzelfällen (insbesondere in den sonderpädago‐
gischen FörderschwerpunktenGeistige Entwicklung sowie Körperliche undmotorische Entwick‐
lung) ein sonderpädagogisches Feststellungsverfahren eingeleitet werden. So können im Rah‐
men der (teils verpflichtenden) Früherkennungsuntersuchungen, Schuleingangsuntersuchun‐
gen oder auch aufgrund von Beobachtungen im Kindergarten sonderpädagogische Förderbe‐
darfe festgestellt werden (Sälzer et al., 2015). Zum Teil sind hierfür sonderpädagogische Lehr‐
kräfte mit dem expliziten Auftrag der Erkennung von Problemlagen und der Begleitung des
Übergangs von der vorschulischen Einrichtung in die Schule beauftragt. Im Schuljahr 2019/2020
wurden ca. 31.000 Schülerinnen und Schüler mit bereits festgestelltem sonderpädagogischen
Förderbedarf eingeschult (Destatis, 2021, Tab. 5.2). Statistische Kennzahlen dazu, wie viele Kin‐
der mit sonderpädagogischem Förderbedarf anteilig in eine Förderschule oder eine Regelschu‐
le eingeschult werden, zeigen darüber hinaus, dass zwischen den Bundesländern (und auch
je nach Förderschwerpunkt) große Unterschiede bestehen (Werning & Lichtblau, 2020; Dietze,
2013).

Nach Schuleintritt stellt »Sonderpädagogische Förderung« immer eine Besonderheit im Rah‐
men der allgemeinen Schulpflicht dar. Eine sonderpädagogische Förderung auf Basis eines for‐
mal festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfs setzt erst dann ein, wenn alle anderen
Maßnahmender pädagogischenDiagnostik undpädagogischen Förderung durch die Regelschu‐
le und die sie unterstützenden Akteure ausgeschöpft sind, sie ist also subsidiär (KMK, 2011).
Wenngleich natürlich kaum definiert werden kann, wann dieser Punkt »aller Maßnahmen« er‐
reicht ist, wird von den Regelschulen eingefordert, dass sie die bisherigen allgemeinpädagogi‐
schen Bemühungen (individuelle Förderung des Kindes als übergreifendes Prinzip jeder schuli‐
schen Arbeit) zum Zeitpunkt der Antragsstellung zur Überprüfung eines sonderpädagogischen
Förderbedarfs dokumentieren (siehe z. B. Senatsverwaltung Berlin, 2017). Schulische Präventi‐
on und Förderung hat gegenüber der Einleitung eines sonderpädagogischen Überprüfungsver‐
fahrens in allen Bundesländern Vorrang. unabhängig von ggf. formal festgestellten sonderpäd‐
agogischen Förderschwerpunkten der Schüler:innen bezieht dies auchMaßnahmenwie die sys‐
temische Vergabe von sonderpädagogischen Ressourcen ein, sodass sonderpädagogische För‐
derung auch gemäß den Landesschulgesetzen durchaus unabhängig von einem positiven Gut‐
achten zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs stattfinden kann (Piezunka
et al., 2016). Im Zuge der politisch angestrebten Weiterentwicklung zahlreicher Schulen hin zu
inklusiven Schulen sind sonderpädagogische Lehrkräfte nichtmehr nur schüler:innengebunden
in Unterrichtsstunden eingesetzt, sondern übernehmen potenziell auch einen Großteil der in‐
klusiven Schul‐ und Unterrichtsentwicklung und setzen ihre spezifischen sonderpädagogischen
Kompetenzen auch unabhängig von einem zuvor festgestellten sonderpädagogischen Förder‐
bedarf für alle Schüler:innen einer Schule ein. Die konkrete Ausgestaltung wie z. B. Vorbeugen‐
de Maßnahmen (HE), Response‐to‐Intervention‐Ansatz (MV bzw. auf der Insel Rügen), Sonder‐
pädagogische Grundversorgung (BE) ist dabei in den Ländern zum einem sehr divers und zum
anderen in ständiger Weiterentwicklung (vgl. hierzu die 16‐teilige Reihe der Friedrich‐Ebert‐
Stiftung: Ländervergleich »Inklusive Bildung«; Rackles, 2021; Steinmetz et al., 2021).

Wichtig sind in diesem Zusammenhang auch landesspezifische Regelungen dazu, in welchem
Schul(besuchs)jahr erstmals oder auch letztmalig ein Überprüfungsverfahren initiiert werden
kann. Diese unterscheiden sich auch innerhalb der Bundesländer je nach vermutetem Förder‐
schwerpunkt, Schulform und Antragssteller (Schule oder Erziehungsberechtigte). So gilt z. B. in
BB, dass in Grundschulen die Feststellung der Förderschwerpunkte Lernen, Sprache oder emo‐
tionale und soziale Entwicklung am Ende des zweiten Schulbesuchsjahres abgeschlossen sein
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Tabelle 1: Nach Verordnung mögliche Zeitpunkte zur Einleitung eines sonderpädagogischen
Feststellungsverfahrens am Beispiel der Bundesländer Nordrhein‐Westfalen (NW)
und Brandenburg (BB)

NW § 12 AO‐SF
(3) Bei einem vermuteten Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im
Förderschwerpunkt Lernen kann die Schule den Antrag in der Regel erst stellen, wenn eine
Schülerin oder ein Schüler die Schuleingangsphase der Grundschule im dritten Jahr besucht;
nach dem Ende der Klasse 6 ist ein Antrag nicht mehr möglich.
(4) In den übrigen Förderschwerpunkten ist nach Abschluss der Klasse 6 ein Verfahren nur noch
in Ausnahmefällen durchzuführen.

BE § 3 SopV
(4) In der Grundschule erfolgt die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs für
Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen in den Förderschwerpunkten »Lernen«,
»Sprache« oder »emotionale und soziale Entwicklung« in der Regel ohne die Durchführung der
Stufe I. In der Regel soll am Ende des zweiten Schulbesuchsjahres das Feststellungsverfahren
abgeschlossen und durch den Förderausschuss auf der Grundlage seiner Ergebnisse eine
Bildungsempfehlung erstellt worden sein. Absatz 3 Satz 5 bleibt unberührt.
(5) Die Regelungen des Feststellungsverfahrens gelten entsprechend, wenn die Schülerin oder
der Schüler eine Förderschule in freier Trägerschaft besucht oder besuchen möchte oder eine
sonderpädagogische Förderung im gemeinsamen Unterricht an Ersatzschulen in allen
Förderschwerpunkten sowie bei sonderpädagogischem Förderbedarf im autistischen Verhalten
erfolgen soll.

sollen (§3 SopV BB). In NW kann der Antrag auf Überprüfung zum Vorliegen des Förderschwer‐
punkts Lernen von der Schule in der Regel erst im dritten Schulbesuchsjahr gestellt werden,
nach dem Ende der Klasse 6 ist ein Antrag nicht mehr möglich (§ 12 AO‐SF). Die Antragstel‐
lung durch die Erziehungsberechtigten wird in diesen beiden Fällen zeitlich jedoch nicht einge‐
schränkt (siehe Tabelle 1).

2.2 Antragstellende
Antragstellende sind in der Regel die derzeit besuchte oder in Betracht kommende Schule oder
die Erziehungsberechtigten. In einigen Bundesländern können auch die Schüler:innen (z. B. in
BB: nach Vollendung des 14. Lebensjahres, § 3, 1 SopV BB; in SH: volljährige Schüler:innen, §
4, 1, SoFVO SH) einen Antrag auf Einleitung des Verfahrens stellen. Auch Schulärzt:innen kön‐
nen in einigen Bundesländern die Verfahrenseröffnung beantragen (vgl. Sälzer et al., 2015).
Die inzwischen in einigen Bundesländern etablierten intermediären Akteure (z. B. Beratungs‐
und Förderzentren in Hessen, SIBUZe in Berlin, vgl. Wolf, et al., 2021) zwischen Einzelschule
und Schulverwaltung sind ebenfalls in die Antragstellung und in das Verfahren selbst einbezo‐
gen.

Allerdings wird der Antrag auf Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs – auf
rechtlicher Ebene – in fast allen Bundesländern vorrangig von den Erziehungsberechtigten ge‐
stellt (siehe mit Stand 2014: Sälzer et al., 2015). Einzelne Dokumente, wie z.B. Handreichungen
zur Durchführung der Feststellungsdiagnostik der Länder, verweisen darauf, dass nach Mög‐
lichkeit eine gemeinsameAntragsstellung durch Schule und Erziehungsberechtigte erfolgen soll
(MV, 2015). Wird der Antrag in Ausnahmefällen (etwa bei notwendiger Lernzieldifferenz oder
Selbst‐/ Fremdgefährdung (z. B. § 12 (1) AO‐SF NRW)) von der Schule gestellt, müssen die Er‐
ziehungsberechtigten vorab mindestens darüber informiert werden. Ihre Zustimmung ist zwar
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in allen Bundesländern explizit gewünscht, das Feststellungsverfahren kann in bestimmten Fäl‐
len, etwa wenn es andernfalls zu Nachteilen für den bzw. die Schüler:in führen würde, aber
auch ohne Einverständnis der Erziehungsberechtigten durch die Schule oder das Schulamt ver‐
anlasst werden (z. B. § 35 BremSchlG HB, § 11 AO‐SF HH). Feste »Meldezeitpunkte« innerhalb
eines Schuljahres, die einen bestimmten spätesten Zeitpunkt für die Weiterbearbeitung vorse‐
hen, werden in der Regel durch die lokal zuständige Schulverwaltung vorgegeben und sollten
durch die Antragstellenden eingehalten werden.

3 Feststellungsprozess und Gutachtenerstellung
In allen 16 deutschen Bundesländern liegt die letztendliche Entscheidung über Zuweisungen,
Änderungen oder Aufhebungen von sonderpädagogischen Förderschwerpunkten in der Ver‐
antwortung der Schulaufsichtsbehörde oder einer von ihr damit beauftragten Institution. Die‐
se trifft ihre Entscheidung auf Grundlage eines sonderpädagogischen Gutachtens bzw. einer
Empfehlung (z. B. einer Förderkommission). Durch welche Institutionen oder Akteure der Fest‐
stellungsprozess und die Erstellung des Gutachtens verantwortet und koordiniert werden und
welche Institutionen und Akteure im Prozess und an der Erstellung des Gutachtens des Weite‐
ren beteiligt sein müssen oder können, ist in den Bundesländern trotz einiger grundlegenden
Gemeinsamkeiten unterschiedlich geregelt (vgl. auch Steinmetz et al., 2021).

3.1 Prozessverantwortung
In keinemBundesland ist allein die aufnehmende bzw. besuchte Regelschule die Institution, die
den Feststellungsprozess und die Gutachtenerstellung verantwortet. Dies begründet sich darin,
dass in der Regel nach dem Grundsatz gehandelt wird, dass »keine Diagnostik für die eigene
Schule« stattfinden soll, um den Verdacht einer Diagnostik »zugunsten der eigenen Schule«
zu verhindern (Preuss‐Lausitz, 2016, S. 205). Es ergibt sich eine regionale Zentralisierung der
Diagnostik (vgl. ebd.).

In den gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen der Bundesländer werden bezüglich des
sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens und insbesondere der Erstellung sonderpädago‐
gischer Gutachten und Empfehlungen (Stand 8/2021) vier Varianten der Verteilung der Verant‐
wortlichkeiten und Koordinationsaufgaben erkennbar:

1. Beauftragte Institutionen in eigener Organisationsform übernehmen und verantworten
die sonderpädagogische Feststellungsdiagnostik.

2. Ein Diagnostikdienst ist als zusätzliches Angebot der Förderschule eingerichtet.

3. Beratungs‐, Unterstützungs‐ und Förderzentren (gleichzeitig Förderschule oder an allge‐
meinen Schulen eingerichtet), diagnostizieren, beraten und fördern (inklusiv).

4. Die Schulaufsichtsbehörde beauftragt direkt eine sonderpädagogische Lehrkraft mit der
Diagnostik.

Die zuständigen Institutionen und Gremien der Varianten 1, 2 und 3 werden zum Teil unter
identischen bzw. unterschiedlichen Bezeichnungen geführt, die jedoch nicht zwingend auf ih‐
re Organisationsform schließen lassen. Tabelle 2 zeigt eine Zuordnung der bundeslandspezifi‐
schen Institutionen bzw. Regelungen zu den vier beschriebenen Organisationsvarianten. Die
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Tabelle 2: Übersicht über die das Feststellungsverfahren verantwortenden Institutionen nach
Bundesland auf Grundlage von Landes‐schulgesetzen und Verordnungen

Fundstelle Prozessverantwortende Institution Variante*

BB §3 Abs. 1 SopV Sonderpädagogische Förder‐ und Beratungsstelle 1

BE §31 Abs. 3, SopädVO Schulpsychologische und Inklusionspädagogische Beratungs‐ und
Unterstützungszentren (SIBUZ)

1

BW §6 Abs. 2 SBA‐VO Schulaufsichtsbehörde: beauftragt sonderpädagogische Lehrkraft (soll
am Verfahren bisher nicht beteiligt gewesen sein)

4

BY §25 Abs. 1 VSO‐F Mobiler Sonderpädagogischer Dienst (an Förderschulen eingerichtet) 2

HB §3 Abs. 1, 2 UntPädV Zentrum für unterstützende Pädagogik, Regionale Beratungs‐ und
Unterstützungszentren (bei Förderschwerpunkt Emotionale und
soziale Entwicklung), Einrichtung an allgemeinen Schulen

3

HE §54 Abs. 2 SchulG, §9 Abs. 1, 2 VO‐SF Regionale und überregionale Beratungs‐ und Förderzentren (rBFZ,
üBFZ), meist gleichzeitig Förderschule

3

HH §12 Abs. 2, 3 AO‐SF Regelschule eigenständig oder Einbezug eines Regionalen Bildungs‐
und Beratungszentrums (ReBBz. B.ldungsabteilung = Förderschule,
Beratungsabteilung = Unterstützung Inklusion)

3

MV §34 Abs. 2 SchulG Zentraler Fachbereich für Diagnostik und Schulpsychologie 1

NI §2 Abs. 1 SoPädFV Sonderpädagogische Lehrkraft (der zuständigen Schule/ einer
Förderschule) und Lehrkraft der Schule erstellen Gutachten als
Grundlage für die Förderkommission an der Regelschule (einberufen
durch Regelschulleitung)

2

NW §13 Abs. 1 AO‐SF Schulaufsichtsbehörde: beauftragt sonderpädagogische Lehrkraft und
eine Regelschullehrkraft der besuchten Schule

4

RP §11 Abs 1 SoSchulO Förderschule: beauftragt sonderpädagogische Lehrkraft 2

SH §4 Abs. 3 SoFVO Förderzentrum (meist gleichzeitig Förderschule) 3

SL §7 Abs. 4 SchulPflGDV Diagnostik durch Lehrkraft einer Förderschule 4

SN §13 Abs. 3 SOFS Mobiler Sonderpädagogischer Dienst (an Förderschulen eingerichtet) 2

ST §4 Abs. 1 SoPädFV Mobiler Sonderpädagogischer Diagnostischer Dienst des
Landesschulamtes

1

TH §137a Abs. 1 ThürSchulO Mobiler Sonderpädagogischer Dienst 1
* 1. Beauftragte Institutionen in eigener Organisationsform übernehmen und verantworten die sonderpädagogische
Feststellungsdiagnostik. 2. Ein Diagnostikdienst ist als zusätzliches Angebot der Förderschule eingerichtet. 3. Beratungs‐, Unterstützungs‐
und Förderzentren (gleichzeitig Förderschule oder an allgemeinen Schulen eingerichtet), diagnostizieren, beraten und fördern (inklusiv). 4.
Die Schulaufsichtsbehörde beauftragt direkt eine sonderpädagogische Lehrkraft mit der Diagnostik.

Zuordnung ist nicht in allen Fällen eindeutig und eher als übergeordnete Struktur zu verstehen.
Unter Umständen wäre auch eine feinere Einteilung möglich gewesen, z. B. danach, ob und
wie bezüglich der Prozessverantwortung zwischen verschiedenen Förderschwerpunkten unter‐
schieden wird und inwieweit im Prozess wechselnde oder auch gemeinsame Verantwortungen
vorliegen. Zudem handelt es sich lediglich um offizielle landesweite Regelungen, die nur be‐
grenzt Aussagen über die tatsächliche Praxis oder regionale Regelungen liefern können.

Bei Variante 1 handelt es sich bei der verantwortlichen Institution um Dienste, die eigens für
sonderpädagogische Feststellungsverfahren eingerichtet wurden. Anders als in Variante 2 sind
diese nicht gleichzeitig eine Förderschule mit eigenen Schüler:innen. In Variante 2 liegt die Auf‐
gabe der Koordination des Feststellungsverfahrens bei der Förderschule, bei der der Antrag auf
Eröffnung des Verfahrens durch die Schulleitung der Regelschule oder die Erziehungsberech‐
tigten eingeht. Als »mobiler Dienst« werden hier sonderpädagogische Lehrkräfte der Förder‐
schule zur Erstellung des Gutachtens an die Regelschule entsandt, an der das Kind unterrichtet
wird bzw. eingeschult werden soll. In Variante 3 wird das Verfahren von einem Zentrum koordi‐
niert, dass sowohl explizit die Aufgabe der Feststellungsdiagnostik übernimmt als auch weitere
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Funktionen bezüglich der sonderpädagogischen Förderung innehat. Hierzu zählen insbesonde‐
re die Unterstützung von inklusiv unterrichteten Schüler:innen durch Abordnungen von sonder‐
pädagogischen Lehrkräften von den Förderzentren an die Regelschulen, die Beratung der Re‐
gelschulleitungen und ‐lehrkräfte sowie die Organisation von Konferenzen und Fortbildungen.
In Variante 4 wird die Gutachtenerstellung direkt von der Schulaufsichtsbehörde koordiniert.
Die mit der Gutachtenerstellung beauftragte diagnostizierende sonderpädagogische Lehrkraft
kann sowohl an der Regelschule tätig sein, an der das Kind eingeschult werden soll bzw. die
das Kind besucht, sie kann aber auch an einer Förder‐ oder einer anderen Regelschule tätig
und dem Kind unbekannt sein. Die Zuordnung der Bundesländer zu den Varianten ist unter
den oben erwähnten Einschränkungen zu interpretieren.

3.2 Am Verfahren Beteiligte
In allen vier dargestellten Varianten wird letztendlich mindestens eine sonderpädagogische
Lehrkraft mit der Erstellung eines sonderpädagogischen Gutachtens beauftragt, auf dessen
Grundlage die Schulaufsichtsbehörde oder ein:e beauftragte:r Akteur:in über die Zuweisung ei‐
nes Förderschwerpunktes entscheidet. Inwieweit noch andere Institutionen, Professionen und
Personen beteiligt werden müssen oder können unterscheidet sich je nach Bundesland. Die
Tabellen 3 und 4 zeigen eine Übersicht über die obligatorisch und optional beteiligten Institu‐
tionen, Professionen und andere Akteur:innen.

In allen Bundesländern wird das sonderpädagogische Gutachten von bzw. unter Einbezug einer
sonderpädagogischen Lehrkraft erstellt. In NW (§13 Abs. 1 AO‐SF) und NI (§2 Abs. 1 SoPädFV)
soll das Gutachten explizit gemeinsam mit einer Lehrkraft der Regelschule (bzw. der Klassen‐
lehrkraft) erstellt werden, aber auch in anderen Bundesländern sind diese beispielsweise im
Rahmen einer Förderkommission eingebunden. Auch die Schulleitung der (Regel‐) Schule, an
der das Kind angemeldet werden soll, bzw. der derzeit besuchten (Regel‐) Schule ist in eini‐
gen Bundesländern obligatorisch beteiligt. Neben den zwingend zu beteiligenden Personen ist
es den prozessverantwortlichen Akteur:innen in der Regel freigestellt, ob und inwieweit sie
falls notwendig weitere Institutionen, Personen oder auch Stellungnahmen und Gutachten ein‐
beziehen. Unter bestimmten Voraussetzungen (z. B. nur bei Einverständnis der Erziehungsbe‐
rechtigten) sind dies neben der Klassenlehrkraft oder der Schulleitung oft weitere Lehr‐ oder
Fachkräfte der Schule, Schulärzt:innen, Vertreter:innen des Jugendamtes oder des Schulträgers
sowie vor‐ oder außerschulische Einrichtungen (auch bei Sälzer et al., 2015, S. 140). Unterschie‐
de zwischen den Bundesländern zeigen sich entsprechend vor allem darin, inwieweit die vorlie‐
genden Regelungen ein verbindliches und standardisiertes Vorgehen nahelegen bzw. inwieweit
sie die konkrete Ausgestaltung des Feststellungsprozesses und die Auswahl der Beteiligten der
ausführenden sonderpädagogischen Lehrkraft bzw. der prozessverantwortlichen Stelle überlas‐
sen. Die Erziehungsberechtigten sind in einigen BundesländernMitglied der Förderkommission,
in anderen Bundesländern sollen oder können sie etwa im Rahmen von Beratungsgesprächen
während des Feststellungsprozesses, Stellungnahmen zumVerfahren oder zumBeschulungsort
oder Besprechungen des Gutachtens einbezogen werden.
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4 Einbezug und Beteiligung der Erziehungsberechtigten
Anhand einer Teilung des gesamten Verfahrens in drei Phasen – Einleitung des Verfahrens, Pro‐
zess der Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs, Entscheidung über den Ort
der Beschulung – lassen sich bezüglich der Beteiligung der Erziehungsberechtigten zwar grund‐
legende Gemeinsamkeiten zwischen den Bundesländern feststellen, jedoch zeigen sich vor al‐
lem im Prozess und in der Entscheidung über den Förderort im Detail auch Unterschiede.

Die Einleitung des Feststellungsverfahrens kann in allen Bundesländern nur in Ausnahmefällen
von der Schule (oder ggf. anderen Institutionen wie demGesundheitsamt, dem schulärztlichen
Dienst oder direkt von der Schulaufsichtsbehörde) beantragtwerden bzw. gegen denWillen der
Erziehungsberechtigten erfolgen. Im Regelfall wird es auf Anstoß der Erziehungsberechtigten
eröffnet.

Unterschiede bezüglich des Einbezugs der Erziehungsberechtigtenwährend des Feststellungs‐
verfahrens zeigen sich vor allem darin, wie »niederschwellig« (z. B. ob sie Beratungsgespräche
beantragen müssen oder dazu eingeladen werden) und verbindlich sie einbezogen, informiert
und beraten werden und inwieweit für bestimmte Verfahrensschritte ihre Zustimmung erfor‐
derlich ist bzw. eine Mitwirkungspflicht besteht. Tabelle 5 zeigt die Regelungen hierzu am Bei‐
spiel einiger Bundesländer, enthält aber auch die Fundstellen zu den entsprechenden Regelun‐
gen der übrigen Bundesländer.

Bezüglich der letztendlichen Entscheidung über den Lernort bei einem festgestelltem sonder‐
pädagogischen Förderbedarf – Förderschule oder inklusiver Unterricht an der Regelschule –
liegen in den Bundesländern unterschiedlich formulierte Regelungen vor, die aber im Kern ei‐
nes gemeinsamhaben: Auchwenn imGrundsatz die Erziehungsberechtigten über die besuchte
Schulform entscheiden oder ihr Wille bei der Entscheidung durch die Schulaufsicht berücksich‐
tigt und die Entscheidung im Einvernehmen mit ihnen getroffen werden soll, hat die Schulauf‐
sicht in Ausnahmefällen die Möglichkeit, eine gegensätzliche Entscheidung zu treffen. Diese
Ausnahmefälle ergeben sich insbesondere aus einem in fast allen Bundesländern eingeräum‐
ten Ressourcenvorbehalt (vgl. auch Gasterstädt et al. 2020,Werning& Lichtblau 2020, 44): Falls
die personellen, sächlichen und/oder räumlichen Voraussetzungen an der von den Erziehungs‐
berechtigten gewünschten Schule nicht gegeben sind bzw. nicht geschaffen werden können,
kann die Aufnahme bzw. die weitere Beschulung in dieser Schule abgelehnt werden. Ande‐
re Gründe können in einer Selbst‐ oder Fremdgefährdung (z. B. §4c Abs. 5 SächsSchulG SN),
einer andernfalls drohende Kindeswohlgefährdung (z. B. §5 Abs. 4 SchulPflG SL), der Funkti‐
onsfähigkeit des Unterrichts (z. B. §4c Abs. 5 SächsSchulG SN) oder einer Beeinträchtigung der
Lernentwicklung und der Rechte anderer Schüler:innen oder der Schulgemeinschaft (z. B. §10
Abs. 2 ST) liegen. Tabelle 6 zeigt eine Übersicht über die bundeslandspezifischen Regelungen in
einigen exemplarisch ausgewählten Bundesländern.
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Tabelle 5: Einbezug der Erziehungsberechtigten während des Feststellungsverfahrens auf
Grundlage von Landesschulgesetzen und Verordnungen

BB § 3, SoPV
(2) Die Eltern sind verpflichtet, im Rahmen des Feststellungsverfahrens mitzuwirken, insbesondere die für die Feststellung des
sonderpädagogischen Förderbedarfs notwendigen Unterlagen beizubringen.
§ 4, SoPV
(2) Mitglieder eines Förderausschusses sind die mit dem Vorsitz beauftragte Lehrkraft der Sonderpädagogischen Förder‐ und
Beratungsstelle und die Eltern. [...]
(5) Die oder der Vorsitzende ist nach Lage des Einzelfalles und nach Einwilligung der Eltern berechtigt, weitere Fachleute in den
Förderausschuss zu berufen und schulärztliche und andere Stellungnahmen anzufordern.
§ 5, SoPV
(1) Das staatliche Schulamt entscheidet unter Berücksichtigung des Elternwunsches und auf der Grundlage der Bildungsempfehlung des
Förderausschusses nach Durchführung der Stufe I oder Stufe II, ob und welcher sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt.

BE § 31, Abs. 1; § 32, Abs. 2; § 34 Abs. 2, 5, SopädVO

BW § 6, Abs. 2, SBA‐VO

BY § 25, VSO‐F
(1) 3Der Mobile Sonderpädagogische Dienst ist verantwortlich für die Erstellung des Förderdiagnostischen Berichts von Schülerinnen und
Schülern in der allgemeinen Schule und bezieht die Lehrkräfte der allgemeinen Schule und die Erziehungsberechtigten ein. [...] 6Über den
Einsatz von standardisierten, diagnostischen Testverfahren sollen die Erziehungsberechtigten im Rahmen einer vertrauensvollen
Zusammenarbeit mit dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst vorab informiert werden; Intelligenztests bedürfen der Zustimmung der
Erziehungsberechtigten. 7Die Erziehungsberechtigten erhalten Gelegenheit zur Information und Erörterung der Ergebnisse der
Testverfahren, der sonstigen Beobachtungen des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes sowie des Förderdiagnostischen Berichts.

HB §§ 11 bis 14 UntPädV

HE § 9 VO‐SB
(2) [....] Auf der Grundlage der Darstellung bisheriger schulischer und außerschulischer Fördermaßnahmen nach den §§ 2 bis 4 oder
vorschulischer Förderung und nach Anhörung der Eltern wird ein Vorschlag zur Empfehlung über Art, Umfang und Organisation der
weiteren Förderung durch die Förderschullehrkraft formuliert. [....] Das Beratungs‐ und Förderzentrum leitet die Stellungnahme vor der
Sitzung des Förderausschusses an die allgemeine Schule und an die Eltern weiter. [....]
(5) Kann sich der Förderausschuss nach § 54 Abs. 2 des Schulgesetzes auf keine Empfehlung einigen, hat die oder der Vorsitzende die
Unterlagen unverzüglich der Schulaufsichtsbehörde vorzulegen. Dieses entscheidet im Benehmen mit der Schulleiterin oder dem
Schulleiter der allgemeinen Schule nach Anhörung der Eltern auf der Grundlage der förderdiagnostischen Stellungnahme des
sonderpädagogischen Beratungs‐ und Förderzentrums und des gegebenenfalls eingeholten schulärztlichen oder schulpsychologischen
Gutachtens.
(9) Die Entscheidungen der Schulleiterin oder des Schulleiters sowie der Schulaufsichtsbehörde über Art, Umfang und Organisation der
sonderpädagogischen Förderung oder die Zuweisung zu einer allgemeinen Schule oder Förderschule nach §§ 54 Abs. 2, 4 und 5 des
Schulgesetzes sind zu begründen und den Eltern schriftlich mitzuteilen. Die Begründung der Entscheidung über Art, Umfang und
Organisation der sonderpädagogischen Förderung muss auch die Gründe enthalten, die die Annahme eines Anspruchs auf
sonderpädagogische Förderung rechtfertigen.
§ 10 VO‐SB
(2) Der Förderausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Mitglieder des
Förderausschusses haben jeweils eine Stimme. Die Eltern verfügen gemeinsam über eine Stimme. Die Hinzuziehung eines Beistandes
durch die Eltern ist zulässig. [....]

HH § 12, Abs. 5; § 13 Abs. 2, AO‐SF

MV § 3, Abs. 2, 5, 6, FöSoVO

NI § 3 Abs. 1, 3, SoPädFV

NW § 13, AO‐SF
(2) Die beauftragten Lehrkräfte laden die Eltern während der Erstellung des Gutachtens zu einem Gespräch ein. Sie informieren die Eltern
im Auftrag der Schulaufsichtsbehörde über den Ablauf des Verfahrens sowie über weitere Beratungsangebote.
(5) Die Schulaufsichtsbehörde ermittelt, welche allgemeinen Schulen mit Angeboten Gemeinsamen Lernens und welche Förderschulen
die Schülerin oder der Schüler besuchen könnte. Sie bittet die Eltern um eine Erklärung darüber, ob sie für ihr Kind anstelle des Besuchs
einer allgemeinen Schule den Besuch einer Förderschule wählen.
(6) Die Schulaufsichtsbehörde informiert die Eltern über die beabsichtigte Entscheidung und lädt die Eltern zu einem Gespräch ein. Die
Eltern können zu dem Gespräch eine Person ihres Vertrauens hinzuziehen. Ziel des Gesprächs ist es, die Eltern über die Gründe zu
informieren und Einvernehmen über die künftige Förderung der Schülerin oder des Schülers herbeizuführen. Dabei erläutert die
Schulaufsichtsbehörde die Förderschwerpunkte, die für die Schülerin oder den Schüler festgelegt werden sollen, und den
voraussichtlichen Bildungsgang (§ 2 Absatz 3).
(7) Die Schulaufsichtsbehörde gibt den Eltern Einsicht in das Gutachten sowie die Unterlagen, auf denen es beruht.

RP § 11, Abs. 1, 6, SoSchulO

SH § 4 Abs. 2, 9; § 6 Abs. 2, SoFVO

SL § 7, Abs. 3, § 8 Abs. 2, 5, SchulPflGDV

SN § 13, Abs. 4, 6, 8, SOFS

ST § 4, Abs. 3 bis 6, SoPädFV

TH § 137a Abs. 3, 5; § 137b Abs. 1, ThürSchulO
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Tabelle 6: Regelungen zur Entscheidung über den Lernort bei festgestelltem sonderpädagogi‐
schem Förderbedarf auf Grundlage von Landesschulgesetzen und Verordnungen am
Beispiel ausgewählter Bundesländer

BE § 33 Sonderpädagogikverordnung
(2) Die Erziehungsberechtigten wählen im Rahmen des bestehenden schulischen Angebots, ob das Kind oder die Schülerin oder der
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine allgemeine Schule oder eine Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
besuchen soll. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann die Aufnahme eines Kindes oder einer Schülerin oder eines Schülers mit
sonderpädagogischem Förderbedarf in eine allgemeine Schule nur ablehnen, wenn an der Schule die personellen, sächlichen und
organisatorischen Voraussetzungen für eine angemessene Förderung nicht gegeben sind.

HE § 54 Schulgesetz
(1) Alle schulpflichtigen Kinder werden in die allgemeine Schule aufgenommen. [...]
(4) Kann an der zuständigen allgemeinen Schule die notwendige sonderpädagogische Förderung nicht oder nicht ausreichend erfolgen,
bestimmt die Schulaufsichtsbehörde auf der Grundlage der Empfehlung des Förderausschusses nach Anhörung der Eltern im
Einvernehmen mit dem Schulträger im Rahmen der Festlegung des inklusiven Schulbündnisses nach § 52 Abs. 2 Satz 1, an welcher
allgemeinen Schule oder Förderschule die Beschulung erfolgt.

NW §20 Schulgesetz
(4) In besonderen Ausnahmefällen kann die Schulaufsichtsbehörde abweichend von der Wahl der Eltern die allgemeine Schule anstelle
der Förderschule oder die Förderschule anstelle der allgemeinen Schule als Förderort bestimmen. Dies setzt voraus, dass die personellen
und sächlichen Voraussetzungen am gewählten Förderort nicht erfüllt sind und auch nicht mit vertretbarem Aufwand erfüllt werden
können. Die Schulaufsichtsbehörde legt die Gründe dar und gibt den Eltern die Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Entscheidung zu
äußern. Gleichzeitig informiert sie über weitere Beratungsangebote.

SL § 5 Schulpflichtgesetz
(4) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten und nach Anerkennung des Vorliegens der Voraussetzungen für eine sonderpädagogische
Unterstützung kann die allgemeine Vollzeitschulpflicht auch durch den Besuch einer Förderschule (§ 4a Absatz 1 SchuG) erfüllt werden. In
Ausnahmefällen ist der Besuch einer Förderschule auch unabhängig von einem entsprechenden Antrag der Erziehungsberechtigten
möglich, wenn das Kindeswohl, insbesondere der Schutz der Gesundheit einer Schülerin oder eines Schülers oder der Schutz anderer
Schülerinnen und Schüler, dies dringend erfordert und die Möglichkeiten der Förderung in der Schule der Regelform und der
außerschulischen Beratung ausgeschöpft sind. Die jeweiligen Entscheidungen trifft die Schulaufsichtsbehörde.

SN § 4c Schulgesetz
(5) Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden auf Wunsch der Eltern, volljährige Schüler auf eigenen Wunsch, in allen
Schularten gemeinsam mit Schülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf inklusiv unterrichtet, soweit
1. dies unter Berücksichtigung der organisatorischen, personellen und sächlichen Voraussetzungen dem individuellen Förderbedarf des
Schülers entspricht,
2. die Funktionsfähigkeit des Unterrichts nicht erheblich beeinträchtigt wird und
3. keine akute Selbst‐ oder Fremdgefährdung festgestellt wird.
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5 Zusammenfassung
Im Beitrag wurden die vorliegenden organisatorischen Rahmenbedingungen für die Feststel‐
lung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs in ausgewählten Aspekten auf Grundlage von
gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen mit Stand September 2021 dargestellt. Fokus‐
siert wurden der Zeitpunkt und die Voraussetzungen der Einleitung des Verfahrens sowiemögli‐
che antragstellende Akteur:innen, die Organisation der Prozessverantwortung sowie die Betei‐
ligung verschiedener Akteur:innen und insbesondere der Erziehungsberechtigten. Durch diese
Fokussierung und die Darstellung der entsprechenden Regelungen in den Bundesländern kann
ein Einblick in der Breite gegeben werden, der jedoch notwendigerweise andere bedeutende
Aspekte nicht erfasst.

Auf Grundlage der hier fokussierten gesetzlichen und untergesetzlichen Regelungen lassen sich
folgende Tendenzen beobachten:

In der Prozessverantwortlichkeit zeigt sich in den meisten Bundesländern eine Zentralisierung
der sonderpädagogischen Diagnostik, die auch durch die Etablierung neuer Institutionen und
Akteure, die die Prozessverantwortung übernehmen, umgesetzt wird.

Bundeslandübergeifend haben individuelle Förderung und Präventionsmaßnahmen mit Einbe‐
zug sonderpädagogischer Kompetenz Vorrang vor der Einleitung eines sonderpädagogischen
Feststellungsverfahrens. Unterschiede bestehen jedoch in den Zeitfenstern, in denen eine An‐
tragsstellungmöglich ist. Einhellinger (2018) interpretiert die Berichte der Landesverbände des
Verbands Sonderpädagogik e.V. (dokumentiert in den Länderberichten 2013 bis 2017 der Zeit‐
schrift für Heilpädagogik, jeweils Oktoberausgabe) so, dass Prävention insgesamt »eher klein‐
geschrieben« wird und damit zu befürchten sei, dass »gerade in den Eingangsklassen sehr viele
Schüler mit Lernbeeinträchtigungen zu spät entdeckt werden und somit nicht rechtzeitig Hilfe
bekommen« (S. 287‐288).

Im historischen Vergleich gewinnt die Einvernehmlichkeit von Eltern und schulischen Institutio‐
nen enorm an Bedeutung. Dies betrifft alle Verfahrensschritte von der Einleitung des Verfah‐
rens, über den Prozessverlauf bis zu der Entscheidung über den Lernort im Falle eines positiven
Gutachtens. Zwar ist auch bei einem positiven Gutachten die Aufnahme bzw. ein Verbleib in
der Regelschule, sofern die Erziehungsberechtigten nicht den Besuch einer Förderschule wün‐
schen, der Regelfall, steht jedoch in fast allen Bundesländern (unter anderem) unter einem
Ressourcenvorbehalt (personelle, sächliche und räumliche Voraussetzungen müssen gegeben
sein bzw. geschaffen werden können). Laut demDeutschen Institut fürMenschenrechte (2017)
kann die Beschulung in einer Förderschule jedoch auch nicht durch eine gesetzliche Legitimie‐
rung durch das Elternwahlrecht gerechtfertigt werden: »Das Recht auf inklusive Bildung ist ein
Recht der Kinder, nicht der Eltern« (S. 4).

Es sei erneut darauf verwiesen, dass es sich um notwendigerweise verallgemeinernde Zusam‐
menfassungen auf Grundlage gesetzlicher unduntergesetzlicher Regelungenmit Stand Septem‐
ber 2021 handelt, die unter anderem regionale oder förderschwerpunktspezifische Regelungen
sowie die tatsächlichen Praktiken nicht berücksichtigen.
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